
Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Holdorf 

 
(Stand: 12. Satzungsänderung v. 20.12.2006) 

 

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Nds. Gemeindeordnung (NGO), des § 52 des Niedersächsi-

schen Straßengesetzes (NStrG) und des § 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 

den zzt. jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Gemeinde Holdorf folgende Satzung be-

schlossen: 

 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Die Gemeinde führt die Reinigung der öffentlichen Straßen nach Maßgabe ihrer Straßenreini-

gungssatzung vom 21.12.1979 in der zzt. gültigen Fassung durch. Für die Straßenreinigung 

werden Gebühren nach den folgenden Vorschriften erhoben. 

 

 

§ 2 

Gebührenpflichtige 

 

1. Gebührenpflichtige sind die Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Als 

Benutzer gelten die Eigentümer der Grundstücke, die an dem im Straßenverzeichnis unter 

A (Anlage zur Satzung über die Reinigung der Straßen in der Gemeinde Holdorf) aufge-

führten Straßen liegen. Als anliegende Grundstücke gelten auch solche Grundstücke, die 

durch einen Graben, einen Grünstreifen, eine Mauer, eine Böschung oder in ähnlicher 

Weise von der Straße getrennt sind. 

 

2. Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke werden die Eigentümer der übrigen durch 

die Straße erschlossenen Grundstücke (Hinterlieger) und die Nießbraucher (§ 1030 BGB), 

Erbbauberechtigten (§ 1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), Wohnungsberechtigten 

(§ 1093 BGB) und Dauerwohnungs- bzw. Dauernutzungsberechtigten (§§ 31 ff Woh-

nungseigentumsgesetz) gleichgestellt.  

 

3. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 

 

§ 3 

Gebührenmaßstab 

 

Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. Maßstab für 

die Straßenreinigungsgebühr ist die Straßenfrontlänge des Grundstücks auf volle Meter abge-

rundet.  

 

 

§ 4 

Gebührenhöhe 

 

Die Reinigungsgebühr beträgt ab 01.01.2007 jährlich 0,81 Euro je Meter Straßenfront. 

 

 



§ 5 

Eckgrundstücke 

 

Liegt ein Grundstück als Eckgrundstück an zwei oder mehreren zu reinigenden Straßen, so 

wird jede anliegende Grundstücksbreite nur zu zwei Dritteln der Gebührenrechnung zu 

Grunde gelegt. Als Eckgrundstücke gelten Grundstücke nur dann, wenn zwei zusammensto-

ßende Straßenseiten einen Winkel von nicht mehr als 135 Grad haben. Bei abgeschrägter oder 

abgerundeter Grundstücksgrenze werden die Grundstücksbreiten vom Schnittpunkt der Stra-

ßenfluchtlinien gerechnet.  

 

 

§ 6 

Einschränkung oder Unterbrechung der Straßenreinigung 

 

1. Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen vorübergehend, und zwar weniger 

als einen Monat eingeschränkt oder eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf 

Gebührenminderung. 

 

2. Das gleiche gilt, wenn die Gemeinde aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen gehindert 

ist, die Straßenreinigung durchzuführen.  

 

 

§ 7 

Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 

1. Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebüh-

ren erforderlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu erteilen. Jeder Wechsel der 

Rechtsverhältnisse am Grundstück ist vom Veräußerer und Erwerber der Gemeinde in-

nerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.  

 

2. Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. 

 

 

§ 8 

Entstehen und Ende der Gebührenpflicht 

 

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die Straßenreinigung. Erfolgt der An-

schluss an die Straßenreinigung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die Gebühren-

pflicht mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Straßenreinigung folgt; sie 

erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die Straßenreinigung eingestellt wird. Ände-

rungen in dem Umfang der Straßenreinigung bewirken eine Gebührenänderung vom ersten 

Tag des Monats an, der auf die Änderung folgt.  

 

 

§ 9 

Fälligkeit 

 

Die Gebühren werden für das Kalenderjahr berechnet und mit anderen Grundstücksabgaben 

erhoben. Sie werden am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu je ¼ ihres Jahresbetrages fällig. 

Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Vierteljahres, so ist die für die-



ses Kalendervierteljahr zu entrichtende Gebühr innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu 

entrichten.   

 

 

 

 

 


